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7. Kapitel: Exkurs  
 
 
§ 16 Überblick Ehrdelikte 
 
 

I. Grundfragen der Ehrdelikte 
 
 
1. Geschütztes Rechtsgut  
 
 
Geschützt wird die Ehre; str. ist der Inhalt des Ehrbegriffs: 
 
 
Teilweise: faktischer Ehrbegriff (= Ehrgefühl, guter Ruf in seiner 
realen Existenz) 
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H. M.: normativer Ehrbegriff = Ehre ist der einem Menschen be-
rechtigter Weise zustehende Geltungswert.  
 
Danach ist nicht entscheidend, ob sich der Betreffende beleidigt 
fühlt, sondern ob die Äußerung objektiv eine Beeinträchtigung 
des Achtungsanspruchs darstellt.  

 
 
 
 

2. Tatbestandsstruktur der Ehrdelikte 
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Übersicht zur Struktur der Ehrdelikte     
 
 
 
 
                 Äußerung: herabwürdigendes Werturteil 
 
 
                     § 185 StGB 
Täter                                             Kundgabe-Adressat = Beleidigungs-  
                                                      Adressat = Opfer 
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           Äußerung: herabwürdigendes Werturteil 
 
 
 
Täter                                             Kundgabe-Adressat  
 
 
 
              § 185 StGB 
                                                     Beleidigungs-Adressat = Opfer 
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     Äußerung: herabwürdigende (unwahre) Tatsache 
 
 
                  § 185 StGB 
Täter                                       Kundgabe-Adressat = Beleidigungs- 
                                                Adressat = Opfer 
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        Äußerung: herabwürdigende Tatsache 
 
 
 
Täter                                                       Kundgabe-Adressat  
 
 
 
   
§ 186 StGB: Tatsache nicht               
                     erweislich wahr                  Beleidigungs-Adressat = Opfer 
 
§ 187 StGB: Tatsache wissentlich  
                     unwahr 
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II. Allgemeine Fragen der Ehrdelikte 
 
 
1. Ehrträger 

 
 
a. Lebende Menschen 

 
 
Nach h. M. nicht der Verstorbene (Arg. § 189 StGB) 
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b. Personengemeinschaften 

 
 
Ausgangspunkt: § 194 Abs. 3 S. 2 StGB: Personenge-
meinschaften können grds. selbst beleidigungsfähig sein 
(„Verbandsehre“) 
 
Nach h. M. auch andere Personengemeinschaften unter 
den folgenden Voraussetzungen: 
 
- Personengemeinschaft muss rechtlich anerkannte 
Funktion besitzen und 
 
- einen einheitlichen Willen bilden können 
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c. „Kollektivbeleidigung“ 

 
Beleidigung nicht (nur) der Personengemeinschaft 
selbst, sondern der einzelnen Mitglieder: 
 
- Begrenzter und überschaubarer Personenkreis 
 
- Bezug der Äußerung auf individualisierbare Personen 
 
 
 

2. Kundgabe und Kundgabeerfolg 
 
 
Die Straftaten gegen die Ehre sind Äußerungsdelikte. 
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Kundgabehandlung                                                         Kundgabeerfolg 
 
 
Ehrverletzende Äußerung                                      Wahrnehmung der Äu- 
                                                                               ßerung durch Beleidi-  
                                                                               gungsopfer oder Dritten 
 
                                                                               str.: Erfassen des eh- 
                                                                                      renrührigen Inhalts 
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3. Beleidigungsfreie Zone? 
 
 
Grds. anerkannt im familiären Bereich 
 
Telelogische Reduktion aus verfassungsrechtlichen Grün-
den 
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III. § 185 StGB, Beleidigung 

 
 
1. Definition 

 
Kundgabe der Nicht- bzw. Missachtung durch  
 
- herabsetzende Werturteile gegenüber dem Betroffenen 
oder gegenüber Dritten sowie  
 
- herabsetzende Tatsachenbehauptungen gegenüber dem  
Betroffenen 
 
Verletzt wird der verdiente personale und/oder soziale Gel-
tungswert des Betroffenen 
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2. Die Unwahrheit der Tatsachenbehauptung als Tatbe-

standsmerkmal des § 185 StGB 
 
 
Nach h. M. ist bei einer Tatsachenbehauptung die Unwahr-
heit Tatbestandsmerkmal 
 
Das bedeutet: Für eine Verurteilung muss die Wahrheit 
nachgewiesen werden; bei Zweifeln ist freizusprechen. 
Der Vorsatz muss sich darauf beziehen. 
 
Nach a. A. wird Gedanke des § 186 StGB in § 185 StGB 
hineingelesen. 
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IV. § 186 StGB, Üble Nachrede  

 
 
1. Deliktsstruktur 

 
Tatbestand setzt eine Dreiecksbeziehung voraus: „in Bezie-
hung auf einen anderen“ 
 
 

2. Tathandlung 
 
Äußerung herabsetzender (ehrenrühriger) Tatsachenbe-
hauptungen 
 
Problem: Abgrenzung von Werturteilen 
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3. Objektive Bedingung der Strafbarkeit (h. M.): Nichter-
weislichkeit der ehrenrührigen Tatsache 
 
  

Konsequenzen: 
 
- Tatsache erweislich wahr: keine Bestrafung, aber 
eventuell Formalbeleidigung, s. § 192 StGB 
 
- Bei Zweifeln gilt nicht in dubio pro reo = Verurteilung. 
Der Äußernde trägt das Risiko, den Wahrheitsbeweis 
nicht führen zu können. 
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- Vorsatz muss sich nicht auf die Unwahrheit beziehen. 
Hält der Täter die Tatsachenbehauptung irrtümlich für 
wahr, liegt kein Tatbestandsirrtum vor. 
 
 

V. § 187 StGB, Verleumdung 
 
 
Erste Variante: Qualifikation zu § 186 StGB 
 
 Unterschied: 
 
 Unwahrheit der Tatsachenbehauptung ist Tatbestandsmerk-
 mal; insoweit ist direkter Vorsatz erforderlich („wissentlich“) 
 
Zweite Variante: Tatbestand der Kreditgefährdung (Vermö-
gensdelikt) 
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VI. Besonderer Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung be-

rechtigter Interessen; § 193 StGB 
 
 
Zu berücksichtigen insbesondere Art. 5 GG 
 
Schutz des § 193 StGB entfällt bei leichtfertigen oder wissentlich 
aufgestellten unrichtigen Behauptungen sowie bei haltlosen Ver-
mutungen.  

 
 

 


